
Referat ftir die L€iterrunde am 29.3.2008

michten eines guten Leiters!
Heute: Die Aufsichtspfl icht

1. Was ist das?
Kurz: SctEden vermeiden! ! !
Lang: Ich, der Gruppenleiter, bin verpflidrtet die Aufsicht über meine

Gruppenmitglieder zu ftihren, damit diese keinen Schaden an ihrer Person, ihrer Seele oder
ihretn Eigentum erididen, bzw. keiner außenstehenden Person Sdraden zuftigenl (v91. 5823
BCB)

2. Wer bendtiot Außidlt?
täut @: Alle Personen bis zur Volljährigkeit

(vsl. S 832 & 5 828 BGB)

3, Warum bin idr. der Gruooenleiter, Außichtsoerson?
- Zusammen mit dem Kind wird dem Leiter \on den En iehungsberechtigt€n die

Außidtspfl icht übergeben
- Dies erfidgt stillsöweigend, d.h. es genügt wenn die Eltem über die Teilnahme

ihres Kindes an der Gruppe informiert sind
- ABER: Die Außidtspflicht ist nur Teil der sog. Personensorge, die Gruppenleiter

werden dadurch nidrt zu Eziehungsberechtigten

4. Von wann bis wann?
- Die Außidtspflicht @innt mit Betreten des Jug€ndheimes und endet mit dem

Verlassen!
- Hin- u. Rückweg unHiegen in der Regel der Außidrtspflicht der

Erz iehungsberechugten !

5. Kann die Aufsichtspflidrt übertraoen werden?
- Prinzifiell ja, aber nur an geeignete Personen, d.h.:

. Diese muss die geeignete Reife besitren

. Sie muss in die Aufgabe eingewiesen und sorgfriltig
unterrichtet worden sein

. Sie muss sicfi der Gruppe gegenüber durchsetsten können

. Sie muss Anfang, Umfang und Ende ihrer Tätigkeit kennen
- Der Gruppenleiter ist nicht von seiner Haftpflicht entlastet
- Ubertragung an ein Kind aus der Gruppe nur unter zwingenden Vonaussetzungen
- Das kind haftet unter Umständen fijr Schäden mit. Drum MERKE: Deleoation der

Außicht sorgftiltig b€denken
- Nachzusdrlag€n im BGB (SS 831, 278, 254)

Referent: Manuel Wegmann


